
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2354-2014/DaDi  
Aktenzeichen: 510-003 
  
Fachbereich: 101 - Büro der Kreistagsvorsitzenden 
Beteiligungen:  

  
Produkt: 1.01.01.02 Gremienmanagement 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Betriebskommission des Eigenbetriebes "Kreiskliniken Darmstadt-

Dieburg" - Wahl von zwei Mitgliedern und zwei stv. Mitgliedern 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag wählt zur Bildung oder Ergänzung des im Betreff genannten Organs: 

 

 2 Mitglieder 

 2 stv. Mitglieder 

 

Vorschlagsberechtigung: 

 Personalrat der Kreisklinik Groß-Umstadt 

 Personalrat der Kreisklinik Jugenheim 

 

Voraussetzungen: 

 Mitglied des dortigen Personalrats 

 

Dauer der Wahlzeit: 

 bis zum Ende der Wahlzeit des Personalrats 

 

Rechtsgrundlage: 

 § 7 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den 

Eigenbetrieb „Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg“ 

 

Wahlvorschläge: 

 

Kreisklinik Groß-Umstadt 

 

Mitglied stv. Mitglied 

Tomini, Silke Heil, Astrid 

 

Kreisklinik Jugenheim 

 

Mitglied stv. Mitglied 

Dietermann, Henrike Dingeldein, Claudia 
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Begründung: 

 

Gemäß § 7 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den 

Eigenbetrieb „Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg“ gehört der Betriebskommission je ein Mitglied 

der Personalräte der Krankenhäuser an. 

 

Die Personalräte der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg haben sich nach erfolgter Wahl neu 

konstituiert. Die vom Personalrat der Kreisklinik Jugenheim sowie die vom Personalrat der 

Kreisklinik Groß-Umstadt als Mitglieder bzw. stv. Mitglieder vorgeschlagenen Personen für die 

Betriebskommission sind durch den Kreistag zu wählen. 

Die Betriebsleitung der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg hat mitgeteilt, dass die Wahl der 

Betriebsräte für die Kreisklinik Jugenheim angefochten wurde. Dies steht einer Wahl der benannten 

Personen in die Betriebskommission jedoch nicht entgegen. 
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